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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
 
 
 
Herzlich willkommen in der Ärztekammer für Vorarl-
berg. 
 
Um den Start in Ihre berufliche Tätigkeit möglichst 
reibungslos zu gestalten haben wir die wichtigsten In-
formationen für Sie zusammengefasst. Besonderen 
Wert haben wir darauf gelegt, dass Sie in dieser Un-
terlage ausreichend Kontaktadressen vorfinden. 
 
Beachten Sie auch unser Mentoringprojekt. Auf un-
serer Homepage finden Sie motivierte Ärzte, die Sie 
gerne auf Ihrem beruflichen Weg begleiten und un-
terstützen würden. Nähere Informationen dazu fin-
den Sie auch in diesem Leitfaden. 
 
Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen je-
derzeit gerne in der Ärztekammer für Vorarlberg per-
sönlich zur Verfügung. Auch während Ihres gesam-
ten ärztlichen Berufslebens soll die Kammer für Sie 
Ansprechpartner für alle beruflichen Anliegen sein.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem Berufsleben! 
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Das ärztliche Gelöbnis 
 
 
Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der 
Menschlichkeit zu stellen. 
 
Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden 
mein oberstes Anliegen sein. 
 
Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten res-
pektieren. 
 
Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. 
 
Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, 
Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörig-
keit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren 
zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten. 
 
Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des 
Patienten hinaus wahren. 
 
Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im Ein-
klang mit guter medizinischer Praxis ausüben. 
 
Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern. 
 
Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und 
meinen Schülerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit 
erweisen. 
 
Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und 
zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung teilen. 
 
Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten 
achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. 
 
Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung 
von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. 
 
Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. 
  
 

Deklaration von Genf 

 


